
GEMEINDE STETTEN
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Der Gemeinderat der Gemeinde Stetten hat in seiner Sitzung am 1 I ' Dezember 2025

folgende

KUNDMACHUNG
Verordnung

Anderung $$ 31 7 und 17 der Friedhofsordnung

beschlossen.

s3
Grabarten

1) Der Friedhof verfügt über folgende Grabarten:

a) Grüfte, und mva". Breite: 2,50 m, Länge: 3,00 m

Zur Beisetzung bis zu 4 Leichen
b) Familiengräber, und zwar: Breite: 2,80 m, Länge: 2,60 m

I . Innengräb er zur Beisetzung bis zu 4 Leichen
Breite: 2,40 m, Länge: 2,60 m

2. Wandgräber zut Beisetzung bis zu 4Leichen
c) Einzelsräber: Breite: 1,50 m, Länge: 2,60 m

Zur Beisetzung bis zu 2 Leichen
d) IJmenerdgräber

Urnen werden in Einzel- oder Familiengräber beigesetzt

e) Umenpultgräber Breite: 60 cm, Länge: 50 cm

Bis zu 4 Urnen

0 lJmenpultgräber
Bis zu 6 Urnen

Neue Grüfte dürfen nur entlang der Einfriedungsmauer gemäß Plan B

errichtet werden.
Die Abstände zwischen den einzelnen Grabstellen müssen an die

vorhandene Gräberflucht angepasst werden, bereits bestehende Abstände

müssen beibehalten werden.
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$7
Verlängerung des Benützungsrechts

1) Mit jeder Belegung wird das Benützungsrecht auf zehn Jahre verlängert. Die' 
Frisi beginnt -it ai* auf die Verlängerung des Benützungsrechts folgendem

Jahr.
2) DasBenützungsrecht verlängert sich jeweils um weitere 10 Kalenderjahre,

wenn die benüizungsberechtigte Person die Verlängerungsgebühr vor Ablauf

des Kalenderjahres, mit dessen Ablauf das geltende Benützungsrecht erlischt,

entrichtet.
3) Mindestens sechs Monate vor Zeitablauf des Benützungsrechts wird die

benützungsberechtigte Person schriftlich durch die Gemeinde verständigt, dass

das Benützungsrecht abläuft. Ist die benützungsberechtigte Person

unbekannten Aufenthaltes und kann sie nicht leicht ausgeforscht werden,

erfolgt durch die Gemeinde die Verständigung darüber durch dreimonatigen

Anschlag am Friedhof.
4) Wird die Verlängerungsgebührt nicht zeitgerecltt entrichtet, wird die

benützungsberechtigte Person nachweislich darüber in Kenntnis geetzt, dass

das Benützungsrecht erlischt, wenn die Verlängerungsgebühr nicht binnen

eines Monats entrichtet wird.
5) Das Benützungsrecht für Urnenpultgräber, IJrnensäulengräber und Gruften

beträgt 30 Jahre. Die Absätze 1 bis 4 sind hier sinngemäß anzuwenden.

$17
Inkrafttreten

Diese Anderung der Friedhofsordnung tritt mit l. Jänner 2026 in Kraft.

Die $ 3 und 7 der bisher geltenden Friedhofsordnung treten mit Ablauf des 31

Dezembe r 2025 außer Kraft. (Das ist der Tag, der dem Tag des Inkrafttretens

vorangeht.)
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft

Angeschlagen am: 12. 12.2025

Abgenommen am: 7. Jänner 2026
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